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(54) Kunststoff-Wirkwerkzeugbarre

(57) Es wird eine Kunststoff-Wirkwerkzeugbarre 1
angegeben mit einem Korpus 2, der eine eine Oberseite
3 bildende obere Wand 4, eine eine Unterseite 5 bildende
untere Wand 6 und eine Hohlraumanordnung 6 aufweist.

Man möchte die Arbeitsgeschwindigkeit einer Ket-

tenwirkmaschine möglichst hoch machen können.
Hierzu ist vorgesehen, dass die Hohlraumanord-

nung mindestens zwei Hohlräume 8, 9 aufweist, die
durch eine Verstärkung 10 voneinander getrennt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kunststoff-Wirkwerk-
zeugbarre mit einem Korpus, der eine eine Oberseite
bildende obere Wand, eine eine Unterseite bildende un-
tere Wand und eine Hohlraumanordnung aufweist.
[0002] Eine derartige Wirkwerkzeugbarre und ein der-
artiges Verfahren sind aus EP 1 820 891 B1 bekannt.
Dort legt man ein flächiges Halbzeug in eine Pressenform
ein, wobei man einen Schlauch so mit in die Pressenform
einlegt, dass er vom Halbzeug umhüllt wird. Wenn man
dann die Pressenform schließt und den Schlauch unter
einen gewissen Druck setzt, dann wird das Halbzeug von
innen gegen die Pressenform gedrückt. Man kann mit
dem Schlauch einen relativ großen Innendruck erzeu-
gen. In erster Näherung kann man davon ausgehen,
dass bis zu einer gewissen Grenze die Festigkeit des
Korpus mit dem Druck ansteigt, d.h. je größer der Druck
ist, desto größer ist die Festigkeit des Korpus.
[0003] Eine andere Möglichkeit zum Herstellen einer
derartigen Wirkwerkzeugbarre besteht darin, die Barre
als Profil in einem Strangpressverfahren oder durch Pul-
trusion zu bilden.
[0004] Eine Wirkwerkzeugbarre wird im Betrieb einer
Wirkmaschine in entgegengesetzte Richtungen hin und
her bewegt. Manche Barren, beispielsweise Legebarren,
werden zusätzlich noch in eine andere Richtung hin und
her bewegt. Die Wirkwerkzeugbarre muss bei jeder Be-
wegung beschleunigt und abgebremst werden. Je grö-
ßer die Arbeitsgeschwindigkeit der Kettenwirkmaschine
ist, desto größer sind bei ansonsten gleichbleibender
Masse die dynamischen Kräfte, die auf die Wirkwerk-
zeugbarre wirken. Damit erhöht sich das Risiko einer
Verformung der Wirkwerkzeugbarre. Eine derartige Ver-
formung wiederum ist unerwünscht, weil diese Verfor-
mung dazu führt, dass die an der Wirkwerkzeugbarre
befestigten Wirkwerkzeuge nicht mehr in ihrer Sollposi-
tion sind, so dass sich unter ungünstigen Umständen Kol-
lisionen von zusammenwirkenden Wirkwerkzeugen er-
geben können.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Arbeitsgeschwindigkeit einer Kettenwirkmaschine mög-
lichst hoch machen zu können.
[0006] Hierzu ist vorgesehen, dass die Hohlrauman-
ordnung mindestens zwei Hohlräume aufweist, die durch
eine Verstärkung voneinander getrennt sind.
[0007] Die Verstärkung führt zu einer Aussteifung des
Korpus, ohne dass die Masse des Korpus übermäßig
erhöht werden muss.
[0008] Auch ist von Vorteil, wenn in mindestens einem
Hohlraum zumindest ein Teil einer Expansionseinrich-
tung angeordnet ist. Wenn man eine Verstärkung ver-
wendet, kann man die aus EP 1 820 891 bekannte Vor-
gehensweise nicht mehr unmittelbar übernehmen, weil
die Verstärkung und die Expansionseinrichtung im Inne-
ren des Korpus miteinander in Konflikt stehen. Dieses
Problem wird nun dadurch gelöst, dass man in mindes-
tens einem Hohlraum der Hohlraumanordnung zumin-

dest einen Teil einer Expansionseinrichtung anordnet.
Die diesen Hohlraum umgebenden Wände können dann
mit dem gewünschten hohen Druck beaufschlagt wer-
den, so dass sie eine hohe Festigkeit erhalten.
[0009] Bevorzugterweise ist vorgesehen, dass in je-
dem Hohlraum zumindest ein Teil einer Expansionsein-
richtung angeordnet ist. In diesem Fall wird die Expan-
sionseinrichtung unterteilt, so dass auf beiden Seiten der
Verstärkung ein Teil der Expansionseinrichtung ange-
ordnet ist. Diese Expansionseinrichtung kann dann in je-
dem Hohlraum den gewünschten Innendruck erzeugen,
so dass der Korpus, wie bisher auch, mit einer hohen
Festigkeit ausgebildet werden kann.
[0010] Vorzugsweise ist die Verstärkung zwischen der
oberen Wand und der unteren Wand angeordnet. Die
Begriffe "oben" und "unten" sind aus Gründen der An-
schaulichkeit gewählt. Man kann die obere Wand auch
als "erste Wand" und die untere Wand auch als "zweite
Wand" bezeichnen, entsprechend die Oberseite als "ers-
te Seite" und die Unterseite als "zweite Seite". Die obere
Wand ist dann in einer Richtung als Begrenzung des Kor-
pus und die untere Wand ist in die entgegengesetzte
Richtung als Begrenzung des Korpus angeordnet. Die
Verstärkung steift die Wirkwerkzeugbarre dann in diese
Richtung aus. Dies hat mehrere Vorteile. Zum einen wirkt
die Verstärkung einer Durchbiegung der Wirkwerkzeug-
barre durch Querbeschleunigung, statischen Lasten
und/oder Schubdeformationen entgegen. Dies ist insbe-
sondere bei Wirkmaschinen mit großen Arbeitsbreiten,
die bis zum 6m reichen können, von Vorteil.
[0011] Hierbei ist bevorzugt, dass die Verstärkung in
eine erste Richtung, die von der oberen Wand zur unte-
ren Wand und/oder in Längsrichtung der Wirkwerkzeug-
barre verläuft, eine größere Steifigkeit aufweist als in eine
zweite Richtung senkrecht zur ersten Richtung. Damit
lässt sich die Aussteifung des Korpus mit einem relativ
geringen Massezuwachse erreichen. Man muss die Ver-
stärkung in die zweite Richtung nicht übermäßig dick und
damit massereich ausgestalten. Es reicht aus, wenn die
Verstärkung in die erste Richtung, also entweder in
Längsrichtung der Wirkwerkzeugbarre oder in eine Rich-
tung von der oberen Wand zur unteren Wand oder eine
Kombination davon, die gewünschte Steifigkeit hat.
[0012] Vorzugsweise ist die Verstärkung als Platte,
insbesondere als ebene Platte, ausgebildet. Eine Platte
hat eine relativ große Steifigkeit in Längen- und Breiten-
richtung, also in Hauptträgheitsrichtung und eine gerin-
gere Steifigkeit in Dickenrichtung. Man kann diese Ani-
sotropie nun dafür ausnutzen, der Aussteifung die ge-
wünschte Richtung zu geben. Gleichzeitig bleibt die Mas-
se der Verstärkung klein. Wenn die Platte als ebene Plat-
te ausgebildet ist, dann hat sie in dieser Ebene die größte
Steifigkeit, d.h. es gibt keine Vorbiegung, die bei einer
Verformung vergrößert werden könnte. Dies Versteifung
muss sich nicht unbedingt durchgängig entlang der Wirk-
werkzeugbarren-Längsrichtung erstrecken. Sie kann
auch Unterbrechungen aufweisen, die an die jeweilige
Belastung der Wirkwerkzeugbarre angepasst ist.
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[0013] In einer alternativen Ausgestaltung kann die
Verstärkung als Hohlprofil, insbesondere als schlauch-
geblasenes Hohlprofil ausgebildet sein. Dieses Hohlpro-
fil wird gefertigt, bevor es als Verstärkung zusammen mit
dem flächigen Halbzeug in die Pressenform eingelegt
wird. Das Hohlprofil stellt dann neben den beiden Hohl-
räumen, die es voneinander trennt, einen dritten Hohl-
raum zur Verfügung, so dass sich ein mehrzelliger Auf-
bau des Korpus ergibt, der wiederum eine verbesserte
Steifigkeit und damit einen verbesserten Verformungs-
widerstand bewirkt. Ein "schlauchgeblasenes" Hohlprofil
ist ein Profil, das auf ähnliche Weise hergestellt werden
kann, wie in EP 1 820 891 B1 beschrieben. Man erzeugt
das Hohlprofil also beispielsweise dadurch, dass man
ein flächiges Halbzeug in eine Pressenform einlegt und
mit einem Innendruck beaufschlagt. Dieser Innendruck
kann, wie in EP 1 820 891 B1 beschrieben, durch ein
Gas erzeugt werden, das in einen Schlauch geleitet wird,
der im Inneren des Hohlprofils angeordnet ist. Andere
Expansionseinrichtungen sind natürlich möglich. Der Be-
griff "schlauchgeblasen" wird hier zu Abkürzungszwe-
cken verwendet. Man kann allerdings auch ein Hohlprofil
verwenden, das auf andere Weise hergestellt wurden ist,
beispielsweise durch Strangpressen oder Pultrusion.
[0014] Vorzugsweise weist das Hohlprofil eine Auf-
standsfläche, insbesondere eine ebene Aufstandsfläche
auf der oberen Wand / oder auf der unteren Wand auf.
Damit ist es möglich, die Verstärkung beim Herstellen
des Korpus sehr genau zu positionieren. Die Aufstands-
fläche erlaubt es, das Hohlprofil an der gewünschten
Stelle auf das Halbzeug aufzulegen. Gegebenenfalls
kann man das Hohlprofil mit der Aufstandsfläche auf der
oberen Wand und / oder der unteren Wand fixieren, bei-
spielsweise durch einen Klebstoff. Die vorzugsweise für
die Herstellung des Korpus verwendeten Prepregs wei-
sen jedoch vielfach bereits eine gewisse Klebrigkeit auf,
so dass eine zusätzliche Fixierung in vielen Fällen nicht
mehr erforderlich ist.
[0015] Vorzugsweise ist die Verstärkung in einer
Formleiste, die an eine Innenwand des Korpus angeord-
net ist, gehalten. Eine Formleiste ermöglicht ebenfalls
die Fixierung der Verstärkung in einer vorbestimmten Po-
sition. Sie erlaubt es, die Verstärkung durch einen Form-
schluss oder Widerstand zu positionieren. Die Formleiste
sichert die Verstärkung gegen eine Verschiebung beim
Aufbringen des Innendrucks.
[0016] In einer alternativen oder zusätzlichen Ausge-
staltung kann vorgesehen sein, dass die Verstärkung in
die Innenwand des Korpus hineinragt. Hierzu kann die
Innenwand des Korpus eine Vertiefung aufweisen. Eine
derartige Vertiefung ist unkritisch, weil sie durch die Ver-
stärkung ausgefüllt wird und damit die Festigkeit des Kor-
pus praktisch nicht beeinträchtigt. Zusätzlich wird die
Verstärkung besser fixiert.
[0017] Hierbei ist bevorzugt, dass der Korpus im Be-
reich der Verstärkung mindestens eine Ausformung nach
außen aufweist. Diese Ausformung kann in der Pressen-
form vorgesehen oder durch Werkzeugleisten gebildet

sein. Die Verstärkung wird dann durch Formschluss ge-
halten und in ihrer Position fixiert. Die Ausformung kann
als zusätzliche Funktionsfläche der Wirkwerkzeugbarre
genutzt werden, beispielsweise als Anschlag, An-
schraubfläche, Klebefläche oder dergleichen.
[0018] In einer alternativen oder zusätzlichen Ausge-
staltung kann vorgesehen sein, dass der Korpus mindes-
tens zwei Barrenprofile aufweist, von denen jedes einen
Hohlraum aufweist und die mit jeweils einer Seitenwand
aneinander anliegen, wobei die beiden Seitenwände zu-
sammen die Verstärkung bilden. Man setzt also den Kor-
pus aus mehreren Elementen zusammen, um dadurch
einen Aufbau mit mehreren Zellen zu erhalten. Die Ver-
stärkung kann in diesem Fall sehr stabil ausgebildet wer-
den, weil hier zwei Seitenwände zusammenwirken.
[0019] Hierbei ist bevorzugt, dass die Seitenwände
stoffschlüssig miteinander verbunden sind. Der Stoff-
schluss kann beispielsweise durch verkleben oder ver-
schweißen erfolgen. Es ist auch möglich, die Oberfläche
mindestens einer Seitenwand durch ein geeignetes Lö-
sungsmittel oder auf andere Weise anzulösen, so dass
sich das Material dieser Seitenwand mit dem Material
der anderen Seitenwand verbinden kann.
[0020] Hierbei ist bevorzugt, dass mindestens ein Bar-
renprofil das andere Barrenprofil im Bereich der Seiten-
wand überlappt. Damit ergibt sich zusätzlich eine me-
chanische Verstärkung des Korpus.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen in Verbindung mit
der Zeichnung beschrieben. Hierin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer ersten
Ausführungsform einer Wirkwerkzeugbarre in
einer Pressenform,

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt von Fig. 1,

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht einer zwei-
ten Ausführungsform einer Wirkwerkzeugbarre
in einer Pressenform und

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht einer dritten
Ausführungsform einer Wirkwerkzeugbarre.

[0022] Fig. 1 zeigt stark schematisiert eine Wirkwerk-
zeugbarre 1, die im Wesentlichen aus einem Kunststoff-
material gebildet ist. Die Barre 1 weist einen Korpus 2
auf, der eine eine Oberseite 3 bildende obere Wand 4
und eine eine Unterseite 5 bildende untere Wand 6 auf-
weist. Die Begriffe "oben" und "unten" bzw. "Oberseite"
und "Unterseite" beziehen sich auf die Darstellung in der
Zeichnung und sind gewählt, um die Wände und Seiten
auf einfache Weise unterscheiden zu können. Sie geben
nicht unbedingt die Verhältnisse wieder, wenn die Wirk-
werkzeugbarre 1 in eine Wirkmaschine eingebaut ist.
Hier kann die Wirkwerkzeugbarre 1 gegenüber der Dar-
stellung in der Zeichnung beispielsweise um 90° gedreht
eingebaut sein.
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[0023] Am Korpus 2 ist ein Aufnahmebereich 7 für nicht
näher dargestellte Wirkwerkzeuge vorgesehen.
[0024] Der Korpus 2 weist eine Hohlraumanordnung
auf. Die Hohlraumanordnung weist im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel zwei Hohlräume 8, 9 auf. Zwischen den
beiden Hohlräumen 8, 9 ist eine Verstärkung 10 ange-
ordnet. Die Verstärkung 10 hat im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel die Form einer Platte 11. Die Platte 11 kann
beispielsweise als Sandwichplatte ausgebildet sein, also
aus mehreren Schichten gebildet sein. Sie kann einen
faserverstärkten Kunststoff aufweisen, insbesondere ei-
nen kohlefaserverstärkten Kunststoff. Sie kann auch ein
Hartschaum-Material aufweisen. Die Platte 11 ist als
ebene Platte ausgebildet. Entlang dieser ebenen Ausbil-
dung weist die Platte 11 eine relativ große Steifigkeit auf.
Dementsprechend bewirkt die Platte 11 eine Aussteifung
des Korpus 2 der Wirkwerkzeugbarre 1 zwischen der
oberen Wand 4 und der unteren Wand 6.
[0025] Die Platte 11 ist an der oberen Wand 4 mithilfe
einer Formleiste 12 festgelegt. Die Formleiste 12 weist
zwei Vorsprünge 13, 14 auf, die sich senkrecht zur Zei-
chenebene, d.h. parallel zur Längserstreckung des Kor-
pus 2, erstrecken. Der Abstand zwischen den beiden
Vorsprüngen 13, 14 ist so groß wie die Dicke der Platte
11. Die Vorsprünge 13, 14 können einfach als Prepreg-
Streifen ausgebildet sein, die aus dem gleichen Material
bestehen, wie die Wände 4, 5 des Korpus 1.
[0026] Im Bereich der unteren Wand 6 ragt die Platte
11 in die Wand des Korpus 2 hinein, d.h. in die obere
Wand 4. Hierzu weist die oberen Wand 4 im Bereich der
Platte 11 eine Ausformung 15 nach außen auf.
[0027] In jedem der beiden Hohlräume 8, 9 ist ein Teil
einer Expansionseinrichtung angeordnet. Die Expansi-
onseinrichtung ist im vorliegenden Fall mithilfe von
Schläuchen 16, 17 ausgebildet, die von außen unter
Druck gesetzt werden können, beispielsweise durch
Druckluft. Diese Schläuche 16, 17 können in den Hohl-
räumen 8 verbleiben und liegen auch nach Beendigung
der Fertigung von innen an den Wänden der Hohlräume
8, 9 an.
[0028] Die Barre 1 wird im vorliegenden Fall in einer
Pressenform 100 hergestellt. Die Pressenform 100 weist
eine obere Hälfte 101 und eine untere Hälfte 102 auf. In
der unteren Hälfte 102 ist ein Einsatz 103 angeordnet.
Der Einsatz 103 weist eine Vertiefung 104 auf, die zum
Herstellen der Ausformung 15 verwendet wird.
[0029] Zur Herstellung der Wirkwerkzeugbarre 1 wird
ein flächiges Halbzeug, vorzugsweise in der Form von
Prepregs, in die Pressenform 100 eingelegt. Dabei wird
das Halbzeug um die Verstärkung 10 und um die beiden
Schläuche 16, 17 herum gelegt. Im Aufnahmebereich 7
können sich die Enden der Halbzeuge überlappen. Die
Pressenform 100 wird dann geschlossen. Danach kön-
nen die beiden Schläuche 16, 17 unter Druck gesetzt
werden, so dass sich das Halbzeug, das später die Wän-
de 4, 6 und den übrigen Korpus 2 bildet, von innen gegen
die Pressenform legen kann und dort mit einem relativ
großen Druck angedrückt wird. Je größer der Druck ist,

desto höher ist die Festigkeit des Korpus 2.
[0030] Dieser Druck wirkt natürlich auch auf die Platte
11. Dies ist aber unkritisch, weil man die Drücke in den
Hohlräumen 8, 9 so einstellen kann, dass von beiden
Seiten die gleiche Kraft auf die Platte 11 wirkt. Es ist
sogar möglich, dass die Platte 11 mit Löchern oder Aus-
nehmungen versehen ist. Auch derartige Löcher sind un-
kritisch, weil, wie gesagt, auf beiden Seiten gleiche Kräfte
oder Drücke eingestellt werden können.
[0031] Die Vorsprünge 13, 14 der Formleiste 12 als
Prepreg-Streifen können auf das Halbzeug aufgebracht
werden, beispielsweise durch Kleben, bevor die Platte
11 eingesetzt wird oder sie können nach dem Einsetzen
der Platte 11 verwendet werden, um die Platte 11 zu
fixieren.
[0032] Der Innendruck kann auch auf andere Weise
aufgebracht werden, also ohne die Schläuche 16, 17.
Eine Möglichkeit besteht darin, auch ohne Schläuche 16,
17 ein entsprechendes Druckgas in die Hohlräume 8, 9
zu leiten. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein ex-
pandierendes Material in die Hohlräume 8, 9 einzufüllen
und es dort expandieren zu lassen, beispielsweise ein
Schaummaterial oder dergleichen. Gegebenenfalls ist
hierbei die Anwendung einer erhöhten Temperatur erfor-
derlich.
[0033] Anstelle der Herstellung in einer Pressenform
100 kann man die Barre 1 auch durch ein Strangpress-
verfahren oder durch Pulprusion herstellen. In diesem
Fall werden die Hohlräume 8, 9 zwar nicht unter einen
entsprechenden Druck gesetzt. Durch die Verstärkung
10 erhält der Korpus 2 aber eine verbesserte Steifigkeit.
In diesem Fall ist der Korpus 2 mit der Verstärkung 10
zweckmäßigerweise einstückig ausgebildet.
[0034] Fig. 3 zeigt eine abgewandelte Ausgestaltung
einer Wirkwerkzeugbarre 1. Gleiche und einander ent-
sprechende Elemente sind in allen Figuren mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen.
[0035] Die Verstärkung 10 ist in diesem Ausführungs-
beispiel als Hohlprofil 18 ausgebildet, das einen Hohl-
raum 19 aufweist. Der Korpus 2 der Wirkwerkzeugbarre
1 weist in diesem Fall drei Hohlräume 8, 9, 19 auf.
[0036] Das Hohlprofil 18 ist gefertigt worden, bevor es
in das Halbzeug eingebaut wird, das zum Herstellen des
Korpus 2 verwendet wird. Es kann als "schlauchgebla-
senes" Hohlprofil ausgebildet sein, d.h. es wird herge-
stellt, in dem man flächiges Halbzeug in eine Pressen-
form einlegt und nach dem Schließen der Pressenform
in dem Hohlraum 19 einen Innendruck erzeugt.
[0037] Das Hohlprofil 18 weist eine Aufstandsfläche
20 auf, die eben ausgebildet ist und mit der das Hohlprofil
18 auf der unteren Wand 6 aufsteht. Die ebene Auf-
standsfläche 20 erlaubt es, das Hohlprofil 18 relativ ge-
nau auf dem Halbzeug zu positionieren. Durch Aufbrin-
gen des Pressendrucks in der Pressenform 100 wird
dann die untere Wand 6 mit dem Hohlprofil 18 im Bereich
der Aufstandsfläche 20 verbunden. Die obere Wand 4
wird mit einem gegenüberliegenden Bereich 21 des
Hohlprofils 18 verbunden.
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[0038] Sowohl die Platte 11 als auch das Hohlprofil 18
sind vor dem Einbringen vorzugsweise fertig ausgebil-
det. Beim Herstellen des Korpus 2 werden die Platte 11
und das Hohlprofil 18 praktisch nicht oder nur noch sehr
leicht verformt.
[0039] Dier Verstärkung 10 kann aus verschiedenen
Materialien gebildet sein, die einzeln oder in Kombination
miteinander verwendet werden können. Zu diesen Ma-
terialien gehören Hartschaum, Kunststoff, Leichtmetall
oder Faser-Kunststoff-Verbundmaterialien. Formen für
die Verstärkung können einfache Platten, wie die Platte
11 in Figur 1, Stäbe, Sandwich-Konstruktionen, z.B. Wa-
ben oder Vollprofil als Kern und kohlefaserverstärkter
Kunststoff als Gurt oder ein Hohlprofil 18 sein, die zuvor
hergestellt worden sind.
[0040] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
Wirkwerkzeugbarre 1, bei der der Korpus 2 zwei Barren-
profile 22, 23 aufweist. Jedes Barrenprofil 22, 23 weist
eine Seitenwand 24, 25 auf. Die beiden Barrenprofile 22,
23 liegen mit ihren Seitenwänden 24, 25 aneinander an
und sind im Bereich ihrer Kontaktfläche miteinander ver-
bunden. Die Verbindung ist vorzugsweise stoffschlüssig,
d.h. die beiden Seitenwände 24, 25 sind miteinander ver-
klebt oder verschmolzen oder durch anlösen der Ober-
fläche mindestens einer Seitenwand miteinander ver-
bunden.
[0041] Das Barrenprofil 22 weist einen Überlappungs-
bereich 26 auf, der das andere Barrenprofil 23 überlappt.
Das Barrenprofil 23 weist einen Überlappungsbereich 27
auf, der das andere Barrenprofil 22 überlappt. Die Über-
lappungsbereiche 26, 27 bewirken eine erhöhte Stabili-
tät.
[0042] Die beiden Seitenwände 24, 25 bilden zusam-
men ebenfalls eine Verstärkung 10.
[0043] Die beiden Barrenprofile 22, 23 sind zweckmä-
ßigerweise vorgefertigt, d.h. jedes Barrenprofil 22, 23
wird in einer eigenen Pressenform hergestellt, indem die
Hohlräume 8, 9 unter Druck gesetzt werden.
[0044] In allen Ausführungsbeispielen ist die Verstär-
kung 10 zwischen der oberen Wand 4 und der unteren
Wand 6 angeordnet, sie bewirkt also eine Aussteifung
zwischen der oberen Wand 4 und der unteren Wand 6.
Dies ist die Richtung, in der das größte Risiko einer Ver-
formung des Korpus 2 der Wirkwerkzeugbarre 1 im Be-
trieb besteht.
[0045] Die Verstärkung 10 weist auch in der Richtung
zwischen der oberen Wand 4 und der unteren Wand 6
eine größere Steifigkeit auf, als in eine Richtung senk-
recht dazu, also in eine Richtung etwa parallel zur oberen
Wand 4 und der unteren Wand 6. Damit ist es möglich,
die Verstärkung 10 mit relativ wenig Masse auszubilden
und dennoch eine Aussteifung des Korpus 2 der Wirk-
werkzeugbarre 1 in die gewünschte Richtung zu erhal-
ten.

Patentansprüche

1. Kunststoff-Wirkwerkzeugbarre (1) mit einem Korpus
(2), der eine eine Oberseite (3) bildende obere Wand
(4), eine eine Unterseite (5) bildende untere Wand
(6) und eine Hohlraumanordnung aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hohlraumanordnung
mindestens zwei Hohlräume (8, 9) aufweist, die
durch eine Verstärkung (10) voneinander getrennt
sind.

2. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in mindestens einem Hohlraum
(8, 9) zumindest ein Teil einer Expansionseinrich-
tung (16, 17) angeordnet ist.

3. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in jedem Hohlraum (8, 9) zu-
mindest ein Teil einer Expansionseinrichtung (16,
17) angeordnet ist.

4. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung
(10) zwischen der oberen Wand (4) und der unteren
Wand (6) angeordnet ist.

5. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verstärkung (10) in eine
erste Richtung, die von der oberen Wand (4) zur un-
teren Wand (6) und/oder in Längsrichtung der Wirk-
werkzeugbarre verläuft, eine größere Steifigkeit auf-
weist als in eine zweite Richtung senkrecht zur ers-
ten Richtung.

6. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung
(10) als Platte (11), insbesondere als ebene Platte,
ausgebildet ist.

7. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung
(10) als Hohlprofil (18), insbesondere als schlauch-
geblasenes Hohlprofil, ausgebildet ist.

8. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Hohlprofil (18) eine Auf-
standsfläche (20), insbesondere eine ebene Auf-
standsfläche, auf der oberen Wand (4) und/oder auf
der unteren Wand (6) aufweist.

9. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung
(10) in einer Formleiste (12), die an einer Innenwand
des Korpus (2) angeordnet ist, gehalten ist.

10. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkung
(10) in die Innenwand des Korpus (2) hineinragt.
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11. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Korpus (2) im Bereich der
Verstärkung (10) mindestens eine Ausformung (15)
nach außen aufweist.

12. Wirkwerkzeugbarre nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Korpus (2)
mindestens zwei Barrenprofile (22, 23) aufweist, von
denen jedes einen Hohlraum (8, 9) aufweist und die
mit jeweils einer Seitenwand (24, 25) aneinander an-
liegen, wobei die beiden Seitenwände (24, 25) zu-
sammen die Verstärkung (10) bilden.

13. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenwände (24, 25) stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind.

14. Wirkwerkzeugbarre nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Bar-
renprofil (22, 23) das andere Barrenprofil (23, 22) im
Bereich der Seitenwand (24, 25) überlappt.
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